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 Veröffentlicht am 15.11.1990

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §20 Abs1;

Rechtssatz

Ein Antrag nach § 20 GrEStG 1955 kann ab jenem Zeitpunkt, in dem ein Tatbestand des § 20 Abs 1 Z 1 bis 3 dieses

Gesetzes verwirklicht wurde, gestellt werden. Daß bereits Grunderwerbsteuer festgesetzt wurde, ist keine

Voraussetzung.
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